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I. GEGENSTAND DER PLANUNG 

1. Veranlassung und Erforderlichkeit 
Die Gemeinde Wustermark ist eine der am stärksten wachsenden Gemeinden im Landkreis Havelland. 
Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf die Infrastrukturen in der Gemeinde, die zur Sicherung der 
Daseinsvorsorge dienen. Ein dringender Anpassungsbedarf zeigt sich bei der Ausstattung der Freiwilli-
gen Feuerwehr in Elstal. Der bestehende Standort der Freiwilligen Feuerwehr in der Eisenbahnersied-
lung entspricht nicht mehr den aktuellen Ansprüchen der schnell wachsenden Gemeinde. Das Geräte-
haus und das Grundstück erfüllen gemäß DIN 184092 und UVV (GUV-I8554) nicht mehr die aktuellen 
Anforderungen. Im Rahmen der Erarbeitung eines Abwehrbedarfsplans wurden eine Reihe von Män-
geln festgestellt, die am Standort mangels Entwicklungsmöglichkeiten nicht behoben werden können. 
Das sehr dynamische Wachstum der Gemeinde Wustermark und des Ortsteils Elstal im Speziellen und 
die damit steigende Zahl der Einsätze der Feuerwehr, erhöht den Druck, einen neuen bedarfsgerechten 
Standort zu entwickeln und dafür kurzfristig die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. 

Die Gemeinde Wustermark beabsichtigt deshalb die Errichtung einer neuen Feuerwache im Nordwes-
ten des Ortsteils Elstal. Der im Rahmen einer Prüfung der Potenzialflächen ausgemachte Standort der 
geplanten Feuerwache ist über das innerörtliche Straßennetz und die nahe gelegene Auffahrt zur Bun-
desstraße B 5 verkehrlich sehr gut angebunden. 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben zu schaffen, wird der Bebauungsplan 
Nr. E 48 „Neue Feuerwache Elstal“ aufgestellt. Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Wus-
termark vom 19. Juli 2006 stellt den Geltungsbereich des Bebauungsplans als Grünfläche „Sportplatz“ 
dar. Eine Entwicklung der geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans aus den Darstellungen des 
Flächennutzungsplans ist somit nicht möglich. Dementsprechend soll der Flächennutzungsplan nach 
§ 8 Abs. 3 BauGB parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans geändert werden. 

Die Darstellung der Grünfläche „Sportplatz“ im wirksamen Flächennutzungsplan entspricht nicht mehr 
den Planungsabsichten der Gemeinde Wustermark. Die Gemeinde hat den bestehenden Sportplatz am 
Ernst-Walter-Weg im Ortsteil Elstal im Jahr 2016 erworben und kann so ein Fortbestehen des Sport-
platzes sichern. Da die Darstellung des Sportplatzes nicht mehr der beabsichtigten städtebaulichen 
Entwicklung entspricht, wird der Änderungsbereich des Flächennutzungsplans deutlich größer gefasst 
als der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. E 48 und die gesamte als Grünfläche „Sportplatz“ dar-
gestellte Fläche Teil des Änderungsbereichs. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. E 48 
„Neue Feuerwache Elstal“ und die parallele Änderung des Flächennutzungsplans (Beschlussvorlage 
Drucksache Nr. 31/2023) wurde am 28. Februar 2023 gefasst. 

Insgesamt umfasst der Bereich der 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Wustermark 
eine Fläche von rund 8,2 Hektar.  
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2. Ausgangssituation 

2.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes 
Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Elstal der Gemeinde Wustermark. Es wird Richtung Westen 
und Richtung Norden durch die Bahnhofstraße, Richtung Osten durch die denkmalgeschützte Eisen-
bahnersiedlung und Richtung Süden durch eine durch Ruderalvegetation geprägte Grünfläche abge-
grenzt. 

Südlich an diese Grünfläche schließt sich das Gewerbegebiet Elstal an, in dem sich u.a. das Designer 
Outlet Berlin befindet. Die dem Plangebiet nahe liegenden Gewerbegrundstücke sind unbebaut und 
begrünt (nördlich der Straße Dyrotzer Ring) bzw. werden als Stellplatzanlage genutzt (südlich der 
Straße Dyrotzer Ring).  

Die Fläche östlich der Bahnhofstraße ist durch eine dichte Ruderalvegetation sowie eine Waldfläche 
gekennzeichnet. Nordöstlich des Plangebiets befindet sich das derzeit in der Entwicklung befindliche 
Gelände des Bahncampus und daran angrenzend die Bahnstrecke Berlin-Hannover. 

Abbildung 1: Luftbild des Plangebiets und der Umgebung 

 
Quelle: Geoportal Brandenburg; bearbeitet 

Die Größe des Bereichs der 5. Änderung des Flächennutzungsplans beträgt ca. 8,2 Hektar und umfasst 
die Flurstücke 24 und 39 der Flur 1, das Flurstück 11/1 der Flur 2, Teilflächen der Flurstücke 17, 18, 19 
und 23 der Flur 1 sowie Teilflächen der Flurstücke 80 und 415 der Flur 2 der Gemarkung Elstal. 

Die Abgrenzung des Änderungsbereichs erfolgt im Norden und Osten durch die Darstellungen im wirk-
samen Flächennutzungsplan (örtliche Hauptverkehrsstraße), im Süden durch die Grenzen der Flurstü-
cke 17 und 39 und im Osten durch die Grenze des Flurstücks 39 sowie durch die Abgrenzung der Dar-
stellungen im wirksamen FNP (Maßnahmenfläche / Grünfläche). 
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Abbildung 2: Lage des Änderungsbereichs in der Gemeinde Wustermark 

 
Quelle: Digitale Topographische Karte 1:10.000, © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0; bearbeitet 

2.2 Eigentumsverhältnisse 
Die Flurstücke im Änderungsbereich des Flächennutzungsplans befinden sich mit Ausnahme des Flur-
stücks 80 der Flur 2 der Gemarkung Elstal im Eigentum der Gemeinde Wustermark. 

2.3 Bebauung und Nutzung 
Aktuell befinden sich im Plangebiet keine baulichen Anlagen. Eine regelmäßige Nutzung des Plange-
biets ist – abgesehen von dem unbefestigten Fußweg entlang der Bahnhofstraße sowie unbefestigter 
Wege im östlichen und südlichen Teil des Änderungsbereichs – nicht gegeben. Die ehemals landwirt-
schaftlich genutzte Fläche weist den Charakter einer Sukzessionsfläche auf. 

2.4 Denkmalschutz 
Innerhalb des Änderungsbereichs des Flächennutzungsplans befinden sich keine Bau- oder Boden-
denkmäler. Die östlich des Änderungsbereichs gelegene Eisenbahnersiedlung Elstal ist als Denkmalbe-
reich geschützt (Nummer 09150048 des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege). 

2.5 Planerische Ausgangssituation 

2.5.1 Übergeordnete Planung 

Ausführungen zur übergeordneten Planung finden sich in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. E 48 
„Neue Feuerwache Elstal“, der Anlass für die 5. Änderung des Flächennutzungsplans ist. Die Aufstellung 
des Bebauungsplans erfolgt gem. § 8 Abs. 3 BauGB parallel zur FNP-Änderung. Die Ausführungen zur 
übergeordneten Planung gelten gleichfalls für die FNP-Änderung und werden im weiteren Verfahren 
an dieser Stelle ergänzt.  
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2.5.2 Wirksamer Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Wustermark wurde am 19. Juli 2006 aufgestellt und 
seitdem in vier Bereichen geändert (u.a. zwei Flächen des ehemaligen Olympischen Dorfs sowie die 
Heidesiedlung). 

Im FNP wird der südliche Teil des Änderungsbereichs als Grünfläche „Sportplatz“ gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 
BauGB dargestellt. Die daran nördlich angrenzende Fläche wird als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft „Streuobstwiese“ gem. § 5 Abs. 2 
Nr. 10 BauGB dargestellt. Als Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen wird im 
östlichen Teil des Änderungsbereichs eine Grünfläche mit einer überlagernden Lärmschutzmaßnahme 
gem. § 5 Abs. 2 Nr. 6 BauGB dargestellt. 

Westlich des Änderungsbereichs wird die Bahnhofstraße als „örtliche Hauptverkehrsstraße“ darge-
stellt. Westlich der Bahnhofstraße werden zwei Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft „Sukzessionsfläche und sonstige Biotoppflege“ so-
wie eine Waldfläche dargestellt. Nördlich des Änderungsbereichs befindet sich eine nachrichtlich über-
nommene Bahnanlage, die teilweise von einem „beabsichtigten Sondergebiet“ überlagert wird.  Öst-
lich des Plangebiets ist die Eisenbahnersiedlung als Wohnbaufläche dargestellt, die von einer nach-
richtlichen Darstellung als „denkmalgeschütztes Ensemble“ überlagert wird. Südlich des Änderungsbe-
reichs grenzt eine Grünfläche an, die von einer Lärmschutzmaßnahme gem. § 5 Abs. 2 Nr. 6 BauGB 
überlagert wird. Diese Fläche zieht sich weiter nach Süden und grenzt eine als Gewerbegebiet darge-
stellte Fläche (westlich) von einer Gemeinbedarfsfläche Schule (östlich) ab. 

Abbildung 3: Ausschnitt des wirksamen FNP mit Hervorhebung des Bereichs der geplanten 5. Änderung 

 
Quelle: Gemeinde Wustermark; bearbeitet 
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2.5.3 Geltendes Baurecht Änderungsbereich 

Für den Änderungsbereich besteht kein verbindliches Baurecht. Der östliche Teil des Flurstücks 80 so-
wie das Flurstück 415 befinden sich laut der Klarstellungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB für 
den Ortsteil Elstal von 1995 innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils. Grundlage für diese 
Bewertung war ein bereits bei Satzungsbeschluss im Verfall befindliches Gebäude. Der deutlich über-
wiegende Teil des Änderungsbereichs befindet sich nicht im planungsrechtlichen Innenbereich. Hier 
richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben aktuell nach § 35 BauGB. 

2.5.4 Angrenzende Bebauungspläne 

Für die im FNP als Gewerbegebiet dargestellte Fläche südlich des Plangebiets wurde im Jahr 1993 ver-
bindliches Baurecht über den Bebauungsplan Nr. E 1 „Gewerbegebiet Elstal“ geschaffen. Im B-Plan Nr. 
E 1 werden als Art der baulichen Nutzung Gewerbegebiete gem. § 8 BauNVO festgesetzt. Zudem wird 
darin die im FNP als Grünfläche mit der Überlagerung einer Lärmschutzmaßnahme dargestellte Fläche 
als Maßnahmenfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt. 

Südöstlich an den Änderungsbereich des FNP grenzt der Bebauungsplan Nr. E 22 „Verbindungstraße 
Dyrotzer Ring/Maulbeerallee“ von 2009 an, der den o.g. Bebauungsplan in Teilen überlagert und die 
zwischenzeitlich realisierte Straße zwischen Dyrotzer Ring und Maulbeerallee sowie Grünflächen fest-
setzt. 

Für die östlich angrenzende Eisenbahnersiedlung wurde 2017 der Aufstellungsbeschluss für den Be-
bauungsplan Nr. E 37 „Eisenbahnersiedlung Elstal einschließlich Garagenkomplex Ernst-Thälmann-
Platz“ gefasst. Verfahrensschritte nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wurden nicht durchgeführt. 

Für die nordöstlich angrenzende Fläche an der Ecke Bahnhofstraße/Lindenstraße wurde 2021 der Auf-
stellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. E 45 „Quartier nördlich der Eisenbahnersiedlung“ ge-
fasst.  

2.5.5 Informelle Planungen der Gemeinde 

Das integrierte Gemeindeentwicklungskonzept der Gemeinde Wustermark wurde 2006 unter dem Na-
men INGEK 2020 erstellt. Im INGEK 2020 werden keine expliziten Aussagen zu den Themen Bevölke-
rungsschutz und Feuerwehr und keine konkreten Aussagen zur Fläche des Änderungsbereichs getrof-
fen. 

In den Leitzielen zum Thema „Freizeit“ wird die Planung eines Sportplatzes im Olympischen Dorf ge-
nannt. Der im FNP dargestellte Sportplatz im Bereich der vorliegenden Änderung des FNP wird im IN-
GEK 2020 nicht erwähnt. Es ist dementsprechend davon auszugehen, dass die im FNP dargestellte Pla-
nung des Sportplatzes bereits 2006 nicht mehr von der Gemeinde verfolgt wurde. 

2020 wurde mit der Fortschreibung des Konzepts begonnen.  
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II. PLANINHALT 

1. Ziele und Zwecke der Planung 
Mit dem Bebauungsplan Nr. E 48 „Neue Feuerwache Elstal“ sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Errichtung einer Feuerwache sowie einer Rettungswache geschaffen werden. Der wirk-
same Flächennutzungsplan der Gemeinde Wustermark stellt den Geltungsbereich des Bebauungsplans 
als Grünfläche „Sportplatz“ dar. Der Bebauungsplan ist demnach nicht nach § 8 Abs. 2 BauGB aus den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelbar. Folglich ist eine Änderung des Flächennut-
zungsplans für diesen Bereich geboten, was gem. § 8 Abs. 3 BauGB parallel zur Aufstellung des Bebau-
ungsplans erfolgen soll. 

Die Änderung des FNP in diesem Bereich zugunsten einer Gemeinbedarfsfläche „Feuerwehr/Rettungs-
wache“ gem. § 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist für die Gemeinde Wustermark von höchster Priorität, um auch 
zukünftig einen angemessenen Brandschutz im dynamisch wachsenden Ortsteil Elstal gewährleisten 
zu können (siehe auch Kapitel I.1). Die im FNP dargestellte Entwicklung eines Sportplatzes im Plange-
biet entspricht nicht mehr den Planungszielen der Gemeinde. Der Bedarf an Sportflächen im Ortsteil 
Elstal wird durch die Sportanlage am Ernst-Walter-Weg gedeckt. Die Sportanlage befindet sich seit 
2016 im Eigentum der Gemeinde Wustermark und wird durch den ESV Lokomotive Elstal e.V. genutzt. 
Die Anlage zwischen dem Ernst-Walter-Weg, der Straße Am Sportplatz und der Rosa-Luxemburg-Allee 
verfügt über vier Spielfelder unterschiedlicher Größen, ein Beachvolleyballplatz, eine Laufbahn und 
weitere Leichtathletikanlagen. 

Da die Entwicklung einer Sportanlage an der Bahnhofstraße nicht mehr der beabsichtigten städtebau-
lichen Entwicklung entspricht wird es nicht als sinnvoll erachtet, den FNP lediglich für die Fläche des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. E 48 zu ändern. Die gesamte als Grünfläche „Sportplatz“ 
dargestellte Fläche wird Teil des Änderungsbereichs. 

Ebenso wird die östlich angrenzende mit einer Lärmschutzmaßnahme überlagerte Grünfläche sowie 
die nördlich angrenzende Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft „Streuobstwiese“ Teil des Änderungsbereichs. Hier sollen die Darstellungen 
an die Realnutzung der Flächen angepasst werden, um die Qualität der Flächen langfristig durch eine 
Darstellung als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft „Sukzessionsfläche und sonstige Biotoppflege“ gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB zu sichern 
und erhöhen. 

Ebenso werden die Flurstücke der Bahnhofstraße Teil des Änderungsbereichs. Sie werden ihrer Real-
nutzung entsprechend als örtliche Hauptverkehrsstraße dargestellt. 



Gemeinde Wustermark, Ortsteil Elstal Vorentwurf 
5. Änderung des Flächennutzungsplans 12.10.2023 

10 

2. Änderung des Flächennutzungsplans 

Abbildung 4: Darstellungen des wirksamen 
Flächennutzungsplans 

 
Quelle: Gemeinde Wustermark 

 Abbildung 5: Darstellungen der geplante 
5. Änderung des Flächennutzungsplans (Vorentwurf) 

 
Quelle: Gemeinde Wustermark 

2.1 Gemeinbedarfsfläche „Feuerwehr/Rettungswache“ 
Da das Gerätehaus der Freiweilligen Feuerwehr in Elstal nicht mehr den aktuellen Anforderungen und 
Normen entspricht und eine Erweiterung am Standort in der Eisenbahnersiedlung aufgrund der gerin-
gen Grundstücksgröße nicht möglich ist, wurde im Rahmen einer Prüfung der Potenzialflächen der 
Standort an der Bahnhofstraße als geeigneter neuer Standort ausgemacht. Die Fläche befindet sich im 
Eigentum der Gemeinde Wustermark, was eine entscheidende Voraussetzung für die Standortwahl 
war. Zudem ist die Fläche über das innerörtliche Straßennetz und die nahe gelegene Auffahrt zur B 5 
verkehrlich sehr gut angebunden. Zudem wird ein gewisser Abstand zur Wohnbebauung eingehalten, 
so dass Lärmkonflikte minimiert werden können und dennoch ein integrierter Standort für die Feuer-
wehr geschaffen werden kann. Nördlich an die Fläche angrenzend wird eine Vorhaltefläche für eine 
durch den Landkreis Havelland mittel- bis langfristig geplante Rettungswache vorgesehen. Die beiden 
Flächen sollen im Bebauungsplan Nr. E 48 „Neue Feuerwache Elstal“ als Gemeinbedarfsflächen festge-
setzt werden. 

Der FNP wird in diesem Bereich geändert, damit die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans 
aus den Darstellungen des FNP entwickelt werden können. Die Flächen werden im FNP als Gemeinbe-
darfsfläche „Feuerwehr/Rettungswache“ gem. § 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB dargestellt. Mit der Änderung 
dieser Darstellung wird eine städtebauliche Entwicklung vorbereitet, die langfristig die Sicherheit der 
Bevölkerung durch die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer 
Feuer- und einer Rettungswache erhöht. 

Die Entwicklung des Plangebiets zu einem Sportplatz, wie es den Darstellungen des wirksamen FNP zu 
entnehmen ist, wird von der Gemeinde Wustermark nicht mehr verfolgt. Der Standort wurde bereits 
2006 im INGEK nicht als Sportplatz dargestellt. Der Bedarf an Sportplätzen im Ortsteil Elstal wird an 
anderer Stelle gedeckt (siehe auch Kapitel II.1), so dass die Vorhaltung der Fläche im FNP nicht mehr 
geboten ist. 
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2.2 Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 

Die weitere als Grünfläche „Sportplatz“ dargestellte Fläche ist ebenfalls Teil des Änderungsbereichs 
des FNP, da die Planung eines Sportplatzes nicht mehr der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung 
entspricht. Stattdessen soll die Fläche im FNP gemäß ihrem tatsächlichen Charakter und der tatsächli-
chen Nutzung entsprechend dargestellt werden. Die ehemals landwirtschaftlich genutzte Fläche wird 
seit mehreren Jahrzenten nicht mehr regelmäßig genutzt. Dadurch hat sich eine dichter werdende Ru-
deralvegetation gebildet. 

Die Fläche soll im FNP als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft „Sukzessionsfläche und sonstige Biotoppflege“ gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 
BauGB dargestellt werden. Dies entspricht dem aktuellen Zustand der Fläche und soll die Planungsab-
sicht deutlich machen, dass eine intensive oder bauliche Nutzung der Fläche nicht geplant ist. Die Flä-
che wird als Sukzessionsfläche gesichert und kann zukünftig durch Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft qualifiziert werden. So besteht die Möglichkeit, 
dass die Fläche für externe Kompensationsmaßnahmen für zukünftige Bauleitpläne der Gemeinde ge-
nutzt werden kann. 

Neben der zuvor als Grünfläche „Sportplatz“ dargestellten Fläche, soll auch die nördlich gelegene Flä-
che hinsichtlich ihrer Darstellung geändert werden und statt als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft „Streuobstwiese“ zukünftig als Maß-
nahmenfläche „Sukzessionsfläche und sonstige Biotoppflege“ dargestellt werden. Eine Entwicklung 
der Fläche zu einer Streuobstwiese wird nicht weiter verfolgt. Auch dieser Teil des Änderungsbereichs 
weist den Charakter einer durch Ruderalvegetation geprägten Sukzessionsfläche auf und soll dement-
sprechend im FNP dargestellt werden. 

Im Osten des Änderungsbereichs werden im wirksamen Flächennutzungsplan Lärmschutzmaßnahmen 
als Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen gem. § 5 Abs. 2 Nr. 6 BauGB dar-
gestellt. Diese Darstellung wird angesichts der wegfallenden Darstellung des Sportplatzes als nicht 
mehr geboten erachtet.  

2.3 Flächen für örtliche Hauptverkehrsstraßen 
Im Westen des Änderungsbereichs wird die Darstellung der Bahnhofstraße als örtliche Hauptverkehrs-
straße erweitert und der realen Nutzung der Flurstücke als Straßenverkehrsfläche entsprochen. 

2.4 Flächenbilanz 

Darstellung Wirksamer FNP 5. Änderung FNP 
Gemeinbedarfsfläche - ca. 10.550 m² 
Örtlichen Hauptverkehrsstraße - ca. 7.050 m² 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 

ca. 18.850 m² ca. 64.400 m² 

Grünfläche (Sportplatz und Lärmschutzmaßnahme) ca. 63.150 m² - 

Änderungsbereich ca. 82.000 m² ca. 82.000 m² 
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III. Umweltbericht 
Für die 5. Änderung des Flächennutzungsplans ist ein Umweltbericht nach Anlage 1 zum BauGB zu 
erstellen, in dem die im Rahmen der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerte-
ten Belange des Umweltschutzes dargelegt werden. Der Umfang und die Tiefe des Umweltberichts 
werden im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB festgelegt. 
Anschließend erfolgen die Ermittlung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswir-
kungen der FNP-Änderung. 

Die 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Wustermark erfolgt gem. § 8 Abs. 3 BauGB 
parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. E 48 „Neue Feuerwache Elstal“. Der in der Begründung 
des Vorentwurfs des Bebauungsplans enthaltene Umweltbericht beinhaltet eine Bestandsaufnahme 
der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands des Plangebiets und erste Einschätzung 
der zu erwartenden Entwicklung. Teil der Unterlagen ist auch eine Biotoptypenkartierung. Nach Aus-
wertung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB eingehenden Hinweise zum Umfang und zum Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung werden die Umweltberichte im Bebauungsplan und im Flächennutzungsplan qualifi-
ziert. 

Der Bereich der 5. Änderung des Flächennutzungsplans geht über den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. E 48 „Neue Feuerwache Elstal“ hinaus. Dennoch ist die Bestandsaufnahme hinsichtlich 
der vorhandenen Schutzgebiete, geschützter Biotope sowie der in § 2 Abs. 1 im Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) genannten Schutzgüter auch für den Umweltbericht zur FNP-Än-
derung relevant.  

Für den Änderungsbereich des FNP, der nicht deckungsgleich mit dem Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. E 48 ist, ist die Darstellung einer Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB geplant. Die Errichtung 
baulicher Anlagen und eine Inanspruchnahme von unbebauten Flächen für die Versiegelung von Flä-
chen wird nicht vorbereitet. 

Der Umweltbericht wird im weiteren Verfahren ergänzt und qualifiziert. 
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IV. VERFAHREN 

1.1 Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 28.02.2023 mit Beschluss-Nr. 31/2023 gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. E 48 „Neue Feuerwache Elstal“ mit paralleler 
Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen. 

1.2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.  1 BauGB  
Ausführungen folgen im weiteren Verfahren nach Durchführung des Beteiligungsschrittes. 

1.3 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und der Nachbargemeinden 
gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

Ausführungen folgen im weiteren Verfahren nach Durchführung des Beteiligungsschrittes. 

1.4 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Ausführungen folgen im weiteren Verfahren nach Durchführung des Beteiligungsschrittes. 

1.5 Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
Ausführungen folgen im weiteren Verfahren nach Durchführung des Beteiligungsschrittes. 

1.6 Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
Ausführungen folgen nach erfolgtem Satzungsbeschluss. 
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V. RECHTSGRUNDLAGEN 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden ist. 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist. 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzei-
chenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist. 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. 
März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 88) geändert worden ist. 

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 
(GVBl.I/18, [Nr. 39]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Februar 2021 (GVBl.I/21, [Nr. 5]). 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) 
geändert worden ist. 

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Natur-
schutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3], S., ber. GVBl.I/13 
[Nr. 21]), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 28]). 
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